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Anlage 3      Vergütungsvereinbarung 

 

zum Ergänzungsvertrag nach § 134a SGB V über Betriebskostenpauschalen 

bei ambulanten Geburten in von Hebammen geleiteten Einrichtungen und 

die Anforderungen an die Qualitätssicherung in diesen Einrichtungen 

 

 

(1)   Mit der Betriebskostenpauschale werden alle für die notwendige Versorgung der Versicher-

ten unmittelbar vor, während und nach der Geburt (§ 5 Abs. 1) sowie für die Betreuung des 

Neugeborenen während und unmittelbar nach der Geburt notwendigen Kosten vergütet, 

soweit sie nicht nach der Hebammen-Vergütungsvereinbarung des Vertrages über die Ver-

sorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V abzurechnen sind. 

 

(2) Die Betriebskostenpauschalen richten sich nach folgenden Positionsnummern:  

  

9000 Betriebskostenpauschale für eine vollendete Geburt in einer von 

Hebammen geleiteten Einrichtung, sofern die Einrichtung mit der 

Einführung eines QM-Systems gemäß § 7 Abs. 2 und Anlage 1 

begonnen oder die Einführung abgeschlossen hat  

804,00 € 

9100 Betriebskostenpauschale für eine vollendete Geburt in einer von 

Hebammen geleiteten Einrichtung bis zum Zeitpunkt der Einfüh-

rung eines QM-Systems 

724,40 € 

9200 Betriebskostenpauschale für eine nicht-vollendete Geburt in einer 

von Hebammen geleiteten Einrichtung bei Verlegung aus der Ein-

richtung nach weniger als 4 Stunden nach dem Einsetzen von 

Eröffnungswehen oder dem Blasensprung, sofern die Einrichtung 

mit der Einführung eines QM-Systems gemäß § 7 Abs. 2 und An-

lage 1 begonnen oder die Einführung abgeschlossen hat 

767,61 € 

9300 Betriebskostenpauschale für eine nicht-vollendete Geburt in einer 

von Hebammen geleiteten Einrichtung bei Verlegung aus der Ein-

richtung nach weniger als 4 Stunden nach dem Einsetzen von 

Eröffnungswehen oder dem Blasensprung bis zum Zeitpunkt der 

Einführung eines QM-Systems 

659,58 € 

9400 Betriebskostenpauschale für eine nicht-vollendete Geburt in einer 

von Hebammen geleiteten Einrichtung bei Verlegung aus der Ein-

richtung nach mehr als 4 Stunden nach dem Einsetzen von Eröff-

nungswehen oder dem Blasensprung, sofern die Einrichtung mit 

der Einführung eines QM-Systems gemäß § 7 Abs. 2 und Anlage 

804,00 € 
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1 begonnen oder die Einführung abgeschlossen hat 

9500 Betriebskostenpauschale für eine nicht-vollendete Geburt in einer 

von Hebammen geleiteten Einrichtung bei Verlegung aus der Ein-

richtung nach mehr als 4 Stunden nach dem Einsetzen von Eröff-

nungswehen oder dem Blasensprung bis zum Zeitpunkt der Ein-

führung eines QM-Systems 

724,40 € 

9600  Zusätzliche Pauschale für Sonderabfallbeseitigung von Organab-

fällen (Plazenta) bei Abrechnung der Positionsnummern 9000 

oder 9100 

4,40 € 

 

(3) Die Materialien und Arzneimittel, die die Hebamme nach der Hebammen-

Vergütungsvereinbarung (Anlage 1.1 des Vertrages über die Versorgung mit Hebammenhil-

fe nach § 134a SGB V) und dem Vergütungsverzeichnis (Anlage 1.3) abrechnen kann, sind 

in der Pauschale nicht enthalten. Diese werden mit ihrer persönlichen Leistung ausschließ-

lich nach dem in Satz 1 genannten Vergütungsverzeichnis des Vertrages über die Versor-

gung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V abgerechnet. 

 

(4)  Neben den genannten Leistungen rechnet der Träger der Einrichtung die persönlichen Leis-

tungen der Hebammenhilfe ausschließlich nach dem Vergütungsverzeichnis des Vertrages 

über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V ab. 

 

(5)  Der Träger der Einrichtung ist verpflichtet, die Versicherten darauf hinzuweisen, dass Leis-

tungen, die nicht mit der Betriebskostenpauschale abgegolten sind, den Versicherten in 

Rechnung gestellt und von den Krankenkassen nicht erstattet werden (z. B. Rufbereit-

schaftspauschale als private Wahlleistung der Versicherten). 

 

(6) Der Versicherten und der Krankenkasse dürfen keine Mehrkosten für die durch die Be-

triebskostenpauschale abgegoltenen Leistungen in Rechnung gestellt werden. 

 

(7) Diese Anlage kann unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende durch 

eingeschriebenen Brief gekündigt werden. Eine Kündigung der Anlage kann erstmals zum 

31.12.2021 erfolgen. 

 


